
Beschluss  vom  10.  September  2024

GR-2024-15 KI.

K1.02.

K1.02.2

KANALISATION,  ABWASSERREINIGUNG

Abwasseranlagen,  Abwasserbeseitigung

Gemeindeeigene  Bauten,  Leitungen

Kanalisation  Fahrweid;  Beseitigung  Hochwasserpro-

blematik,  Abrechnung  Planungs-  und Baukredit  (An-

trag  an die Gemeindeversammlung;  wiederholte  Be-

schlussfassung)

Mit  Beschluss-Nr.  183  vom  12. Sepeember  2023  hae der  Gemeinderae  zuhanden  der  Gemeindever-

sammlung  vom  7. Dezember  2023  einen  AnUag  verabschiedet  zur  Genehmigung  der  Kredieabrech-

nung  beereffend  dem  abgeschlossenen  Planungs-  und Bauvorhaben  "Enewässerung  Fahrweid-

Beseitigung  Hochwasserproblemaeik".  Aurgrund  der  hohen  Komplexität:  dieser  Vorlage  sind im

Rahmen  der  Prüf'ung  dieser  Abrechnung  durch  die  Rechnungsprüfüngskommission  zahlreiche  Fra-

gen aurgeeauche. Dabei  wurde  Festgestelle,  dass es dem  Abrechnungsdossier  etwas  an Transpa-

renz  fehlee,  bevor  dieses  den  Stimmberecheigten  zur  BeschlussFassung  uneerbreieel-  werden  konn-

ee. In der  darauf'  rolgenden AuFarbeitung  dieses  Geschäfes  wurden  sodann  kleine  Abweichungen

wahrgenommen,  welche  es zu bereinigen  gale. Nunmehr  liege  ein durch  die Rechnungsprüf'ungs-

kommission  als verständlich  bezeichnetes  Dossier  vor,  womiL  eine  wiederholee  AnUagseellung  zu-

handen  der  nächseen  Gemeindeversammlung  verabschiedee  werden  kann.

Erläueerunqen  zur  Ausqanqslaqe

An der  Urnenabseimmung  vom  24. Sepeember  2017  haben  die SeimmberechLigten  der  Gemeinden

Geroldswil  und  Weiningen  das Gesamtprojeke  "Enewässerung  Fahrweid"  zur  Beseieigung  der  Hoch-

wasserproblemaeik  im Oreseeil  Fahrweid  genehmigt:  und diesbezüglich  einen  Planungs-  und Bau-

krediein  der  Gesamthöhe  von  Fr. 1 1'200'000.  -  bewillige,  an deren  KosJ:en sich auch  die Ineerkom-

munale Anstale Limeco, Dieeikon, zu beteiligen haeee (Aneeil Geroldswil: Fr. 2'080'000. -  / Anteil
Weiningen: Fr. 4'420'000.-/Aneeil  Limeco Fr. 4'700'000.-).  Das genehmigte Projeke beinhaleete
uneer anderem  die Ausführung  eines  Grossteils  der  Kanalarbeieen  im Microt.unneling-VerFahren.

Dieses  Verrahren wurde  ausgewähle,  weil  die Kanäle  aufgrund  ihrer  grossen  Tierenlage  sogar  im

Grundwasserbereich  verlege  werden  musseen.  Eine offene  Bauweise  vermochee  gegenüber  dem

Microeunneling-Verfahren  aurgrund der  zu erseellenden  Grabeneiefen  und  der  daraus  erforderli-

chen  Wasserhaltung  nicht  zu genügen.

Die Koseenschäezungen  für  das damalige  Krediebegehren  basiereen  aur ein durch  ein Ingenieurbü-

ro erarbeieetes  Genehmigungsprojeke  mit  Koseenvoranschlag.  Dafür  wurden  RicheoFFereen  mit

Grobschätzungen  eingehole.  Für  die anschliessende  Submission  wurde  jedoch  durch  eine  andere
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Ingenieurgemeinschafe  ein Deeailprojekt:  mit: einem  höheren  Detaillierungsgrad  erstelll-.  Nach  Ab-

schluss  des Submissionsverf'ahrens  zeigte  sich, dass die Angebote  für  die Kanalbauarbeiten  im Mi-

croeunneling-Verfahren  viel  höher  ausgeFallen  sind als im bewilligeen  Kostenvoranschlag  enehal-

ten.  Angesiches  dieser  Sieuaeion  setzten  sich die beUeFFenden  Behörden  nochmals  eingehend  mit

dem  Projeke auseinander  und  überprfü'een,  ob allenfalls  eine  andere,  möglicherweise  günsligere

Bauausführungsart  anzus(:reben  wäre.  Eine in Aumag  gegebene  Expertise  ergab  rolgendes  Resul-

tat:

a) Detaillierungsgrad  Genehmigungsprojekt  (2077)

Die notwendige  ProjekteieFe  für  die Projekegenehmigung  inkl. Kostenvoranschlag  war

nicht:  gegeben.

b) Feh(endevollstöndigegeotogischeAbkbärungenfürdasGenehmigungsprojekt
Es Fehlee eine  verlässliche  Kostengenauigkeit,  weil  der  vollständige  geologische  techni-

sche  Beriche  erse für  die Submission  vorlag.

c) Feh{einschätzungen  und  Lücken  Kostenerstetlung

Ein Grossteil  der  prognoseiziereen  Mehraufwendungen  basiereen  auf  vorgängige  Fehlein-

schäezungen  und  Lücken  im BauablauF.  Das mie dem  Genehmigungsprojekt:  beauferagte

Ingenieurbüro  verfügte  über  zu wenig  ErFahrung  für  die Bauausführung  im Microeunne-

ling-Verfahren.  Dies  führte  dazu,  dass  die RichtofFerten  die eigenen  Kostenberechnungen

niche genügend  untermauern  bzw.  absichern  konneen.

Troez  dieser  Fesestellungen  beseätigl:e  die Expereise,  dass  der  Enescheid  zur  Erstellung  eines  Gross-

teils  der  Kanalneubaueen  im Microt.unneling-Verrahren  dennoch  richtig  und  zweckrnässig  sei. Die

hierfür  erwarteeen  Baukosten  hätten  sich gegenüber  einer  orf'enen  Bauweise  in der  Waage  gehal-

een. Für ein Fesehaleen  am Microlunneling-VerFahren  sprachen  vor  allem  die Krieerien  "Lage  der

Leieungen"  und  "Lage  des  Grundwasserspiegels".  Bei diesen  beiden  Hauptkrieerien  überwogen  die

VorLeile  des Microeunnelings  bei Weieem  und rechUertigten  diese  Bauweise  auch  aus Folgenden

Gründen:  Schuez  des Grundwassers;  Schutz  von Naturschutzobjekeen;  Verringerung  der  Absen-

kung  des Wasserspiegels;  Vermeidung  von zusäezlichen  einschneidenden  Verkehrsbehinderun-

gen;  Vermeidung  von  Schäden  an den  umliegenden  Liegenschaften.

In Anbeeracht  der  Tatsache,  dass  die Beseiligung  der  Hochwasserproblematik  in der  Fahrweid  ein

geseezliches  Erfordernis  darstellee  und die kostspieligen  Projekeierungsarbeieen  bereits  abge-

schlossen  waren,  wurden  die Bauausführungen  eroez der  erheblichen  Mehrkoseen  in Aurtrag  ge-

geben  und  hierfür  durch  die beUofFenen  Inseanzen  im Januar  2019  ein erforderlicher  Zusaezkredi(:

in der  Gesamthöhe  von  Fr. 6'200'000.  -  gutgeheissen.  Die KosLenbeeeiligungen  am Gesamebau-

werk  im Urm'ang von neu Fr. 17'400'000.  -  wurden  dabei  wie Folgt  fesegesetze:  Geroldswil

Fr. 3'400'000.  -  / Weiningen Fr. 8'300'000.  -  / Limeco Fr. 5'700'000.  -.  Die Genehmigung des Zu-
saezkredies  erfolgte  im Sinne  einer  gebundenen  Ausgabe  durch  die einzelnen  Behördenstellen,

weil  zum Zeitpunkt  der  Beschlussfassung  kein  Entscheidungsspielraum  mehr  offenseand.  Die Be-

völkerung  wurde  Ende  2018  bzw.  AnFang  2019  über  die Situation  mietels  amtlicher  Publikationen,

Medienmitteilungen  sowie  Bekannemachungen  auF den  gemeindeeigenen  Interneeseiten  ausführ-

lich inrormiert.
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Bauabrechnunq  Gesameprojekt

Die Abrechnung  über  das im Auguse  2021 in Betrieb  genommene  und  zwischenzeitlich  formal  ab-

geschlossene  Bauwerk  präseneiert  sich wie  rolgt:

(") = Angaben  ohne  Anpassung  an die Enewicklung  der  Teuerung  nach Baupreisindex

Kurzerläueerungen  zu den  Abweichungen  zum  Gesamekredie:

- Wertminderung  und  Mieeausfall,  Kae.-Nr.  1733  Mehrkosten,  ca. Fr. 1 30'000.-

-  ErhöheerAurwand  Microeunneling  Mehrkosten,  ca. Fr. 700'000.  -

- ErhöhteVergabesummePakeeoFreneKanäle  Mehrkoseen,ca.Fr.300'000.-

- Vergabeerfo{gebeibetrieblichenEinrichtungen  Minderkosten,ca.Fr.200'OOO.-
-  ErhöhterAurwandVerkehrsmassnahmen  Mehrkoseen,ca.Fr.200'000.-

-  MehrauFwendungen  eechnische  Arbeiten  Mehrkosten,  ca. Fr. 400'000.  -

Der  Grund  für  die draseisch  asymmeerische  Zuteilung  der  Mehrkosten  zu Lasten  der  Gemeinde  Wei-

ningen  ise wie  rolgt  begründee:

Der  erhöhee  Aurwand  f'ür die Bau-  und  Verkehrsmassnahmen  fälle  bei Weiningen  inFolge  des Kos-

eenteilers  überproporLional  aus.  Zudem  war  die Koseenzuteilung  derverschiedenen  Arbeitsgaetun-

gen  aur die Beeeiligeen  zum  Zeitpunke  der  Behandlung  des Zusaezkredies  noch  niche  eindeutig  und

erfolgte  deshalb  anhand  von  Annahmen.  Sämtliche  Kosten  wurden  dann  während  der  Realisierung

gernäss  dem  vereinbareen  Koseeneeiler  derinitiv  und  eindeueig  zugeordnee.

Kredieabrechnunq  Gemeinde  Weininqen

Gernäss  dem  anlässlich  der  Urnenabstimmung  vom  24. September  2017  unterbreiteeen  Antrag

ZKf.  2, erhöht  oder  ermässige  sich die Summe  der  genehmigeen  Kredite  entsprechend  der  Enewick-

lung  der  Teuerung  nach  Baupreisindex  zwischen  Mai  2017  (Baupreisindex  Tiefbau  100.1  [Oktober

2015  = 100])  und der  errekl-iven Ausführung  der  Bauarbeiten.  Hinsichelich  der  aur  die Gemeinde

Weiningen  bezogene  Kredieabrechnung  bezüglich  der  Kanalbauten  ergibt:  sich somit  rolgendes  Re-

suleat:
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Ausgangslage  Be-

schlussrassung

Ausgangslage  Bau-

vollendung

Krediesumme  nach

Baupreisenewicklung

Abseimmungskredit

Fr. 4'420'000.  -

Index  Mai  2017

100.1

Index  Apri12021

106.2 Fr. 4'689'351.  -

Zusat_zkredit:

Fr. 3'880'000.  -

Index  Okeober  2018

104.5

Index  April  2021

106.2 Fr. 3'943'120.  -

Gesamekredit Fr. 8'632'471.  -

Bauabrechnung Fr. 9'681  '963.  -

Abweichung  zum  Ge-

sarfükredit:

Fr. 1'049'492.  -

+ 1 2.2o/o

Indexweree  gernäss  Schweizerischem  Baupreisindex,  Region  Zürich,  Enewicklung  der Baupi-eise

(TieFbau)

Zulasten  der  Gemeinde  Weiningen  resuleiert:  somie  gegenüber  den  Kostenvoranschlägen,  welche

eine Ungenauigkeii: von +/- 1 5% auFwiesen, eine Kostenüberschreieung von Fr. 1 '049'492. -  bzw.
+ 12.2%.

Würdiqunq  Kredieabrechnunq

Die Abrechnung  stimrne  mie den eingegangenen  Belegen  überein  (Buchhaleungsnachweis  vom

22. Auguse  2024).

Die Beseieigung  der  Früher  herrschenden  HochwasserproblemaLik  in der  Fahrweid  seellte  ein ge-

setzliches  ErFordernis  dar.  Wäre  die  Gemeinde  dieser  Prliche  niche  nachgekommen,  würde  sie nun

bei extremen  Weeeerereignissen  mit  ausserordenelichen  Schadensfülen  mit: Regressansprüchen

konrroneiere,  da die HaFtung  der  öFFenelichen  Hand  infolge  Missachtung  öffentlich-rechtlicherVor-

schrirten  unumseösslich  ise. Dass das nun  realisieree  Bauvorhaben  doppele  so eeuer  zu stehen  kam,

als anFänglich  angenommen,  mag  nun ein schlechtes  Licht  auF die Entscheidungskuleur  der  beerof-

renen  Behörden  werFen.  Allerdings  muss  gesagt  werden,  dass sich die  Ausgangslage  des zu reali-

sierenden  Bauvorhabens  als äusserst  komplex  präseneieree  und deshalb  Lösungen  gef'unden  wer-

den musseen,  welche  Fernab  vom  konventionelten  Tiefbau  zu suchen  waren.  Hierfür  Fehlee es

schlicht:  an Errahrungswereen.

Das realisieree  Bauprojeke  vermag  nun  den  vom  Geseezgeber  geseelleen,  qualitaeiv  hohen  Ansprü-

chen  zu genügen.  Die Gemeinde  ise somie  ihren  PFlicheen  nachgekommen.

(Wiederholte)  AnUaqseellunq  an die Gemeindeversammlunq

Entsprechend  den  eingangs  gemachten  Ausführungen,  errolgt  in Wiedererwägung  zur  Beschluss-

f'assung GRB 183/2023 eine wiederholee Antragseellung an die Gemeindeversammlung, welche
geseüeze  auF § 112  Abs.  3 Gemeindegesetz  über  diese  Kredieabrechnung  zu beFinden  hat.
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Beschluss:

1.  Der  Gemeindeversammlung  vom  5. Dezember  2023  wird  beaneragt,  Folgenden  Beschluss  zu

rassen:

1.1 DieAbrechnungüberdenmittelsUrnenabstimmungvom24.September2017geneh-

migten  Baukredie,  ergänze  um den mfüels  Gemeinderaesbeschluss  vom 21. Januar

2019  ausgesprochenen  Zusatzkredit,  beereFFend  "Enewässerung  Fahrweid  - Beseiei-

gung  Hochwasserproblematik"  mit  einem  zulasten  der  Gemeinde  Weiningen  anrallen-

den  Ausgabeeotal  von  Fr. 9'681  '962.55,  wird  genehmigt.

1.2  DieVersammlungnimmezurKennföis,dassausderAbrechnungdesumdieTeuerungs-

enl:wicklung  angepasseen  Kredits  eine  Koseenüberschreieung  von Fr. 1'049'492.  -  (+

1 2.2%)  resuleiert.

1.3  Die Versammlung  nimme  ausserdem  zur  Kennenis,  dass sowohl  der  ursprüngliche  Bau-

kredie  als auch der  Zusaezkredie  den  Seeuerhaushalt  niche  belaslen,  weil  die gesamee

Investieion  durch  Gebühreneinnahmen  finanziet't  wird  (Spezialrinanzierung  Abwasser).

2. DievonderAbeei(ungPräsidia(esausgearbeieeteWeisungzuhandenderStimmbürgerschare

wird  genehmigt.  Als Gemeindeversammlungs-Rererenein  für  diese  Vorlage  wird  Werkvorsee-

herin  Barbara  Schüez  bezeichnet.

3. Die Rechnungsprüfüngskommission  Weiningen  wird  eingeladen  zu dieser  Vorlage  Seellung

zu nehmen  und ihren  AnUag  der  Gemeindekanzlei  bis spätestens  am 4. November  2024  zu-

kommen  zu lassen.

4. Mieteilung  an:

Rechnungsprüfüngskommission  Weiningen; c/o Marc Isenring, Präsident, Kirchstrasse 15,
8104  Weiningen  (zusammen  mie dem  beleucheenden  Bericht  sowie  dem  Abrechnungs-

dossiert:  und  dem  Buchhaltungsnachweis  in elekeronischer  Form)

Werkvorseeherin

Abeeilung  Tieföau  & Werke

Abeeilung  Finanzen  & LiegenschaFten

Abeeilung  Präsidiales

Gemeinderat  Weiningen

Mario  Okle

Gemeindepräsiden

Bruno  Persano

Gemeindeschreiber

Versand:  13.09.2024
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